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Der neue Schweizerische Republikaner, àM
Herausgegeben von Usteri.

Freyag, den z Juli iZoi. Fünftes Qilartal. Den 14 Meßidor IX»

An die Abonnenten.
Da mit dem Stück zyo, das fünfte Quartal des

neuen Sch >?> Nep u bli k a ner s zu Ende geht, so

find die Adonncnlen ersucht, wann sie die Fortsetzung j

unnnterdrochen zu erhalten wünschen, ihr Abonnement
für das se ch s te Quartal mit 4 Fr. 5 btz. in Bern,
und mit 5 Fr. btz. pvstfrey ausser Bern, ungesäumt

zu erinnern.
Der Neue Schweizerische Republikaner ist die Fortsetzung

folgender Blatter, von denen noch Exemplare um deygesezrc
Preise zu haben sind:

Ver Schweiz. Republikaner, Z Bande, jeder zu 8 Fr.
Supplement dazu 2 Fr.
Neues helvetisches Taqblatt, Bände, jeder zu 6 Fr.
Neues republikanisches Blatt, i Band, 4 Fr.
Neuer smcveczeruchcr Republikaner 4 Quartale, jedes zu
4 Fr. Fünftes Quartal 4 Fr. 5 btz.

Die Lückcu, die sich zwischen diesen Sammlungen finden,
sollen in eiiiigeic Supplcmeuthesten nachgeliefert werden,
sobald sich eine hinlängliche Zahl Abonnenten fur diese Sup-
plemente gefunden hat. Man pràniuucnrt für das erste Heft
mit z Fr. bey dem Herausgeber oder bey I. A. Ochs.

Von den Registern zu obigen Sammlungen sind blSdahin
drey zu den z Bauden des schweizerischen Republikaner« und
daojeuige jam erst.n Band des Tagblatts erschienen : die übet-
gen sollen nachfolgen.

Organische Gesetze für den der helvetischen
Tagscchung im kommenden Herbstinonüt
vorzulegenden Verfassungsettuvurf.

III.
G e se tz.

(Angenommen in der Sitzung des gesetzgebenden Raths
vom 2. Heum. Moi.)

Der gesetzgebende Rath — in Erwägung, daß die

durch die Muuizipalitäten zu ernemmendcn Wahlmäimcp,
wenn sie auf den izteu kommenden Hcumonats im Be-
zirkshauplorte werden zusammengetreten seyn, vermöge
des 7ten Art. des Gesetzes v. 15 d.M. von ihrem Bezirks-

Statthalter zu gewissenhafter Erfüllung ihrer Pflichten,
sollen beeidigt werden;

In Erwägung daß es wichtig ist, tuest Eidesformel
nicht der Willkür zu überlassen, sondern sie für die ganze
Republik gleichförmig zu inachen;

Nach Anhörung seiner dazu ernannte» CommMsn,
beschließt:

1. Der Unterstatthallcr, der die durch die Munizivali,
täte» seines Bezirks ernennten Wahlmänncr auf den

izien kommenden Heumvnats in dem Vezirkshaupt-
ort zusammen zu ruffen und zu beeidigen hat, wird
denseloen folgende Eidesformel ablesen!

Eidesformel:
„Ihr die Wah'männer sollet angeloben und schwören

einen ftpcrtichen Eid, daß ihr auf die künftig abzuhal,
tende Cautonstagsatzung, aus allen helvetischen Bürger»,
die nach dem igsten Art. des Gesetzes vom cz. Brachm.
lsto i wahlfähig sind, den oder diejenigen zu Depntirten
erwählen werdet, welche ihr nach eurem reinsten und
besten Wissen und Gewissen, als die Rechtschaffensten,

und diejenigen welche die meisten Einsichten und Ersah-

rung besitzen, anerkennt, um einerseits die besten Wah,
lcn zur allgemeinen helvetischen Tagsatzung zu treffen,
und anderseits deni betreffenden Canton und jedem Tl?:i!
desselben insbesondere, diejenige Einrichtung zu vcrichaf-

sen, welche seinen Schaden zu wenden, seinen Nutzen

zu begründen und zu befördern, auch das Gemeinbeste

der helvetischen Republik zu erzwccken im Stande ist.

Alles getreulich, ehrbarlich, und ohne alle Gefährde,
als ihr euch darum vor Gott und dem ganzen Vaterland
werdet verantworten mögen/'

2. Diese Eidesformel sollen alsdann die Wahlmänner
nach Lmidesgebrauch und nach den Gewohnheiten
ihrer Kirche, auf das feierlichste angeloben uuv
beschwören.



— 2s4 —

IV.
Gesetz.

Angenommen in der Sitzung des gesetzgebenden Raths
vom 2. Heumonat.)

Der gesetzgebende Rath —» Nach angehörtem Be-
richt seiner durch das Dekret vom ;o. May -Loi, zu
Bearbeitung organischer Gesetze für den der helvetischen

Tagjatzung vorzulegenden Verfassungsentwurf ernann-
ten Commißisn;

verordnet:
Die Cantonstagiatzungen werden bey ihrem Zusam-

mentritt folgende Ordnungsvorschriften beobachten:

1. Der Cantonsstaithaltcr ruft die durch die Wahl-
vermmmlungen der Bezirke ernannten Mitglieder
der Cantonstagsatzung, auf den kommenden i.
August, in dem durch das Dekret vom 26. Juni
für jeden Canton festgcsezten Versammlungsort zu«

sammen. Er führt bey ihrer Versammlung den

Vorsitz, ohne selbst Stimme zu habe» in so fern
er nicht zur Cantonstagsatzung gewählt ist.

2. Wo zwey gegenwärtig gelrennte Cantone mit ein-
ander vereinigt werden, da ziehen beyde Regierungs-
statihalter bey Eröffnung der Versammlung das
Loos, um zu entscheiden, welcher von ihnen den

Vorsitz der Cantonstagsatzung zu führen hat. Wo
ein bisher vereinter Canton in mehrere zerfällt, da

wird der Cantonsstatihalter die betreffenden Di-
stnktsstatthalter bezeichnen, die den Vorsitz bey den

Cantonstagiatzungen führen.

z. Die Vollmachten der Mitglieder der CantonStag-
satzung sollen dem den Vorsitz jährenden Statthalter
übergeben, von ihm eingeseven, uvd wenn Zwei,
fei über ihre Gültigkeit sich ergeben sollten, von
der Versammlung sogleich darüber entschieden wer.
den. Der Statthalter wird hierauf die Mitglieder
beeidigen.

4. Die Cantonstagintzunq erwählt aus ihrer Mitte
durch geheimes und absolutes Stimmenmehr, einen

Viccvräsidenten, zwey Secrelärs und zwey Stimm-
Zähler.

Wahlen derCantonsrepräsentanten in
die allgem. helvetische Tagsatzung.

5. Die Zahl der zu erwählenden Cantonsrepräsentanten
in die helvetische Tagsatzung ist fur jeden Canton
diejenige, die im zten Abschnitt des Verfassuiigs-
emil urfs angegeben ist.

6. Ihre Wahl wird die erste Verrichtung der Can«

tonstagsatzung sevn; sie geschieht durch ^linun-
zeddel; nm gewählt zu werden, muß man wenig-
stcns eine mehr als die Hälfte der Stimmen aller
ernannten Cantonodeputirren haben.

7. Bey gleich gelheilten Stimmen wird ein zweytes
Stimmenmehr vorgenommen; bleiben die Stimm
abermals gleich getheilt, so entscheidet das Loos.

8. Die Cantonsrepräsentanten für die helvetische Tag-
satzung werden frey ans allen hclvet. Bürgern,
die das ;6ste Jahr erreicht haben, gewählt; kein

öffentlicher Beamter ist von der Wahl ausgeschlossen.

9. De» ernannte» Cantonsrepräsentanten wird ihre
Ernennung ungesäumt durch eine» Auszug ans
dem Protokolle der Cantonsragsatzmig, der ihnen
als Vollmacht dient, mitgetheilt.

10. Ei» Ernannter, der seine Erennung nicht amich-
men würde, soll gehalten seyn, sich binnen 24
Stunden nachdem ihm dieselbe ist angezeigt worden,
zu erkiären; seine Ersetzung geschieht alsdann auf
gleiche Weise wie die erste Ernennung.

ir. Das Protokoll über diese Wahlen wird von den

Präsidenten und Secretärs unterzeichnet, und all so»

gleich an den Vollz. Nach übersandr.

Bearbeitung des Organisationsplans
für die innere Verwaltung des

Cantons.
12. Die Cantonstagsatzung sobald sie die Wahlen zu?

helvetischen Tagsatzung beendigt hat, wird aus ih.
rer Mit»- einen Ausschuß ernennen dem unccr dem

Vorsitz des Stalthalters, der jedoch kein Stimm«
recht hat, in so fern er nicht Mitglied der Tagsatzung
ist, die Entwerffung des OrganisalionsplanS fur die
innere Verwaltung des Cantons übertragen ist.

iz. Die Zahl der Mitglieder dieses Ausschusses darf den

dritten Theil der Glieder der Cantonstagsatzung nicht
überschreiten.

14. Seine Wahl geschieht durch geheimes und absolu»

tes Stimmenmehr.
1?. Dieser Ausschuß wird seiner Arbeit den atcn und

4ten Abschnitt des der helvetischen Tagsatzung vorm«
legenden Verfasslmqsentwnrfes, zum Grund legcn.

Der gesetzgebende Rath wird in einer nachfolgenden,

und den Cantonstagsatzungen Mufftlienden Anlei-
tung, die Grundsätze jener Abschnitte näher entwikà

16. Der Ausschuß ist gehalten, seine Arbeit in rg Ta»

gen zu vollenden»



17. Er legt dieselbe hierauf ungesäumt der gesamten

Cantvnstagsatzuug zur Berathung »>O Annahme vor.
18. Die CantonSlagsatzung wird die von ihr angenom-

mene Organisation fur die innere Verwaltung des

Cantons / bis zum ilen kommenden Herostmvnats
an die provisorische Regierung einsenden.

19. Die Cantonslagsatzung geht hierauf auseinander/
bis der Verfassungsentwurf/ von der helvetische» Tag-
satzung wird angenommen/ und der Organisations-
plan des Lantons, durch dieselbe wird emregistrirt
seyn.

Gesetzgebender Rath, 21. May.
Fortsetzung.

(Beschluß der Botschaft des Vollz. Raths / den Verkauf
einer dem Kloster Fahr im C. Baden zugehörigen

Wiese zu Wmingen/ Distr. Negcnsiocf/ betreffend.)

Dieses Grundstuck haltet beyläufig drey Incharten/
erträgt jährlich mi Durchschnitt 192 Franken, und ist laut
deyllegenver Schätzung 6720 Franke» angeschlagen.

Das Kloster kann bey seinen vielen übrigen Guterbe-

fitznngen nicht nur leicht diese Wiese entbehren / son-

dern selbst die Lage derselben will die Veräußerung/
denn sie ist sehr weit in einem andern Canton gelegen /

und eben deßwegen entstanden schon so viele Verdrieß-
lichkciten / indem die Wiese aller Obsorge ungeachtet/
sowobl Somnnrs- als Winterszeit beständig dem Ue-

berlauff n und Zertreten vcö GraseS ausgestzt ist.

Eo laßt sich übrigens aus vule Kauflustige si-hien, welche

den St igerungspceis nicht wenig hinauftreiben werben,
so daß in Zukunft schwerlich eine deffere Gelegenheit zur
Neranfferung sich darbieten möchte.

Dee Vollz. Rath ersucht Sie also B. G. um die Be-
willigung/ den Verkaufgrmcidten Gruudstückcs auf die

gesetzliche Art ms Werk sitzen zu lassen.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Crim.
Eesitzg. Commißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Barbara Stauffacher von Matt,
D'str. Schwanden Canton Linlh, yaue sich mit emem

gewissen Peter Baumgarlner aus der gleichen Gemeinde

vcrheyrathct. Einige Monate nach dieser Vcrcylichung
entstand Trennung und Zwiespalt unier ihnen wozu die

Treulosigkeit des Galten / und die grausame Behandlung
und Schläge welche er seiner Frau während ihrer
Schwangerschaft gab/vieles beytrugen. Baumgarlner
verließ sein Haus und entwich aus seinem Vaterland.
Während der lauget» Abivesenhci. des Baumgarmerö,

machte Barbarg seine Gattin / Bekanntschaft mit einem

gewissen Vincen; Bäbler / und empsieng von demsiiden,
ein Kind. Sie wandte sich an die provisorische Regie-

rung von Glacis. um von derselben ihre Ehescheidung

zu erhalten / und schüzte den Ehebruch ihres Mannes/
dessen boshafte Entweichung und seine ihr gethane Erklä-

rung zur Einwilligung in die Ehescheidung als Grunde
ihres Ansuchens vor. Der provisorische Rath trat nicht
in ihr Begehren ein. Allein diese Interimsregierung
wurde durch das nachherige Vorrücken der französischen

Armee aufgehoben / und die Barbara Staufacher wandle
sich während der Auflösung der öffentlichen Behörden an
den in dasigen Gegenden commaudirenden General Mo-
litor, und erhielt von ihm die Erlaubniß, sieh mit dem

Bäbler zu vermählen. Diese neue Heyrath wurde von
dem Ortspsarrer verkündet und die Verlobten feyerlich

eingesegnet. Diese Ehelemc ledcen ruhig beysammen, bis
eine eingelegte Klage die Untersuchung diesis Falls veran-
laßte, in Folge welcher die Barbara Stauffacher als der

Bigamie schuldig unter dem 14. Merz lczthin zu einer

ftährigen Einspcrrung und zu den Procednrkosten verur-

theilt, und die neue Verehlichung als ungültig erkärt

wurde.

Nun verlangt der B. Gmür, Agent und Auwald der

Barbara Stauffacher, daß ihre Strafe möchte gemildert
werden.

B. Gesetzgeber! Das gesetzwidrige Betragen der Bar-
bara Stauffacher läßt sich gewiß nicht entschuldigen, al-

lem die Strafe, zu welcher sie wegen dem Verbrechen der

Bigamie verfällt worden, scheint ihr Vergehen zu über-

steigen.

Ohne einige Rücksicht auf die Umstände zu nehmen,

in denen sie sich bcsindet, und deren sowohl die Procedur
als das Urtheil selbst erwähnen, hat der Wahn der Besitz-

liehkeit einer Erlaubniß, welche von einem General er-

theilt wurde, der sich diese Gewalt auszuüben für berech-

ligt hielt, und die eheliche Eiasignung ihres Pfarrers, sie

zu einer widerrechtlichen Handlung verleiten können, oiüre.

jedoch dabey die Absicht ein Verbrechen zu begehen, ge-

hab: zu haben.

Das Cantonsgericht scheint diesen Umstand nicht ge-

nugsam in Betrachtung gezogen zu haben, welcher zwar,
die Handlung nicht gültig machen kann, wohl aber von
solcher Beschaffenheit ist, daß sie der Person, welche
sie als gesitzlich vermachen könnte, nicht zum Verbrechen

angerechnet werden kam». Diese Betrachtung bewegt bau

Votlz. Rath Ihnen B- G. vorzuschlagen, Sie Strasse,
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